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Nr. 10 Freitag, 10. Oktober 2008 19. Jahrgang

Amtsblatt der Stadt Lauscha

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in den letzten Tagen werde ich wieder häufiger wegen des
diesjährigen Kugelmarktes angesprochen. Dies nehme ich
zum Anlass, erneut über den Stand der Vorbereitungen zu
berichten. 

Wie Sie vielleicht bereits wissen, wird der Kugelmarkt
2008 als Spezialmarkt mit weihnachtlichem und gebiets-
typischem Sortiment veranstaltet. 

Dazu hat der Stadtrat jüngst eine neue Marktordnung und
Marktgebührensatzung verabschiedet, welche in dieser
Ausgabe der „Lauschaer Zeitung“ veröffentlicht sind.

Während der beiden ersten Adventswochenenden wird es
wie in den letzten Jahren eine Vollsperrung der Haupt-
straße vom ehemaligen Güterbahnhof bis zur Einmündung
„Henriettenthal“ geben. 

Besucherparkplätze werden im gesamten Ort dort, wo dies
möglich ist, zur Verfügung gestellt. Die Einweisung der
Gäste und die Verkehrsregelung übernimmt ein Security-
Unternehmen im Auftrag der Stadt Lauscha.

Besucher werden im gesamten Ort unterwegs sein. Des-
halb ist es besonders wichtig, dass möglichst viele Ein-
wohner und Gewerbetreibende ihre Grundstücke und
Geschäfte weihnachtlich gestalten. Dies gilt besonders im
unmittelbaren Marktbereich. 

Gerne bemüht sich die Touristinformation um Weih-
nachtsbäume, welche an die interessierten Grundstücks-
eigentümer abgegeben werden. Leider verzeichnen wir in
diesem Zusammenhang einen Engpass beim Christbaum-
schmuck. 

Hier benötige ich Ihre Mithilfe! Wer einen Baum zur Aus-
gestaltung des Kugelmarktes benötigt bzw. für außen
geeigneten Christbaumschmuck abgeben kann, melde sich
bitte bei Frau Weiß in der Touristinformation (Telefon
03 67 02/2 29 44).

Gestatten Sie mir noch eine weitere Bitte auszusprechen:
Helfen Sie mit, unseren Markt noch bekannter zu machen!

In der Touristinformation liegen Faltblätter bereit, welche
Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, damit Sie
Ihren Freunden, Kollegen und Geschäftspartnern diese zur
gefälligen Beachtung und Weitergabe überlassen können.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung,

Ihr Bürgermeister Norbert Zitzmann

Aktuelle Informationen zum Kugelmarkt:
www.kugelmarkt.com

Die Stadt Lauscha bedankt sich bei allen Mitwirkenden
und Unterstützern der Festveranstaltung „50 Jahre Stadt
Lauscha“, insbesondere:

- der Stadtkapelle Lauscha
- dem Gesangsverein Eintracht
- den Lustigen Lauschaern
- Herrn Volker Sesselmann
- Herrn Willy Petzold (Programm)
- Frau Mona Queck (Ausgestaltung)
- dem LCV e. V. (Bewirtschaftung)
- und Blumen Triebel.

Des Weiteren Dank gilt den örtlichen Vereinen für die
Unterstützung der Ehrung verdienstvoller Bürgerinnen
und Bürger. 

Alle Vereine aus Lauscha und Ernstthal wurden mehrmals
zur Abgabe von Vorschlägen aufgefordert und jeder
Vereinsvorsitzende wurde zur Festveranstaltung schrift-
lich eingeladen. 

Leider haben elf Vereine von ihrem Vorschlagsrecht
keinen Gebrauch gemacht.

Ihr Bürgermeister Norbert Zitzmann
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Bekanntmachungen

2. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der Stadt  Lauscha
für das Haushaltsjahr 2008

Auf Grund des § 60 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die Stadt
Lauscha folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung : 

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festge-
setzt. Die Ansätze für Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt
und im Vermögenshaushalt bleiben unverändert.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind für die Stadt Lauscha nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen für das Wasserwerk Lauscha im Betriebs-
zweig Abwasserentsorgung werden von 0,00 Euro um 300.000 Euro auf
300.000 Euro erhöht.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt bleibt unverändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden
dürfen, bleibt für die Stadt Lauscha unverändert.

Für das Wasserwerk Lauscha wird der Höchstbetrag des Kassenkredites
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben von 200.000 Euro um 250.000
Euro auf 450.000 Euro neu festgesetzt.

§ 7

Diese Nachtragssatzung tritt mit dem 1. Januar 2008 in Kraft.

Lauscha, den 1. Oktober 2008

Zitzmann
Bürgermeister

Mit Bescheid des Landratsamtes vom 31. Juli 2008, hier ein-
gegangen am 31. Juli 2008, wurde für die 1. Nachtragshaushalts-
satzung nebst -plan der Stadt Lauscha für das Haushaltsjahr 2008
die rechtsaufsichtliche Genehmigung erteilt.

Zu dem folgenden Teil der 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt
Lauscha für das Haushaltsjahr 2008 wird die rechtsaufsichtliche
Genehmigung versagt:

a) Für den unter § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamt-
betrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen zur Zwischenfinanzierung für den
Eigenbetrieb der Stadt Lauscha „Wasserwerk Lauscha“ in
Höhe 493.000,00 Euro.

Für die unter § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte
Kreditaufnahme für die Zwischenfinanzierung von Investitions-
maßnahmen im Abwasserbereich des Eigenbetriebes „Wasser-
werk Lauscha“ wurde bereits mit der Genehmigung der 1. Nach-
tragshaushaltssatzung der Stadt Lauscha für das Jahr 2007 am
24. Juli 2007 die Ermächtigung zur Aufnahme dieses Kredites
erteilt.

Eine nochmalige Veranschlagung bzw. eine erneute Genehmi-
gung durch die Rechtsaufsichtsbehörde ist somit nicht erforder-
lich.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2008, der Haushaltsplan nebst
Anlagen sowie die rechtsaufsichtliche Genehmigung liegen in der
Zeit vom 11. August bis zum 25. August 2008 während der übli-
chen Dienststunden in der Kämmerei der Stadtverwaltung öffent-
lich aus.

Die nächste Ausgabe der   Lauschaer Zeitung erscheint am 7. November 2008.

Redaktionsschluss ist der 29. Oktober 2008.
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Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss der
Stadt Lauscha hat in seiner öffentlichen Sitzung

am 8. September 2008 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/219/08
Quartalsbericht II/08 Wasserwerk Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss der Stadt Lauscha berät
über die im Quartalsbericht II/08 des Wasserwerkes Lauscha
dargestellte Situation und beschließt entsprechend § 4 Abs. 4 in
Verbindung mit § 5 Abs. 1 der Eigenbetriebssatzung des Wasser-
werkes Lauscha, diesen zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

Beschluss-Nr. 04/212/08
Vergabe einer Hausnummer

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss beschließt für das
Ferienhaus des Herrn Silvio Knauer auf dem Flurstück 500/10 der
Gemarkung Ernstthal die Vergabe der Hausnummer

Rennsteigstraße 9 a

Beschluss-Nr. 04/220/08
Satzung zur Regelung des Marktwesens (Marktordnung) der
Stadt Lauscha

Beschluss:

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss berät über die Satzung
zur Regelung des Marktwesens (Marktordnung) der Stadt
Lauscha und empfiehlt dem Stadtrat die Beschlussfassung.

Beschluss-Nr. 04/221/08
Satzung über die Erhebung von Marktgebühren im Markt-
wesen (Marktgebührensatzung) der Stadt Lauscha

Der Haupt-, Finanz- und Werksausschuss berät über die Satzung
über die Erhebung von Marktgebühren im Marktwesen (Markt-
gebührensatzung) in der Stadt Lauscha und empfiehlt dem Stadt-
rat die Beschlussfassung.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt, nachfolgende
Beschlüsse aus den nichtöffentlichen Sitzungen des Stadtrates
öffentlich bekannt zu machen.

4. September 2006

4/2110/06

18. September 2006

4/2117/06 4/2118/06 4/2119/06

4. Dezember 2006

4/2138/06 4/2134/06 4/2174/06
4/2154/06 4/2154/06 4/2167/06
4/2168/06 4/2131/06 4/2163/06

Beschluss-Nr. 04/227/08
Niederschrift der Sitzung des Stadtrates vom 25. August 2008

Der Stadtrat der Stadt Lauscha stimmt der Niederschrift der Sit-
zung des Stadtrates vom 25. August 2008 zu.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha
hat in seiner Sitzung am 22. September 2008

folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 04/220/08
Satzung zur Regelung des Marktwesens (Marktordnung) der
Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die in der Anlage bei-
gefügte Satzung zur Regelung des Marktwesens (Marktordnung).

Beschluss-Nr. 04/221/08
Satzung über die Erhebung von Marktgebühren im Markt-
wesen (Marktgebührensatzung) der Stadt Lauscha

Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die in der Anlage beige-
fügte Satzung über die Erhebung von Marktgebühren im Markt-
wesen (Marktgebührensatzung) in der Stadt Lauscha.

Beschluss-Nr. 04/226/08
Bekanntmachung von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sit-
zung des Stadtrates am 4. September 2006; 18. September
2006 und 4. Dezember 2006
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SATZUNG

zur Regelung des Marktwesens (Marktordnung)
der Stadt Lauscha

vom 2. Oktober 2008

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. Januar 2003 (GVBl 2003, S. 41) i.V.m. den §§ 67 ff der Gewerbeord-
nung (GewO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl.
I. S. 202), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 7. Septem-
ber 2007 (BGBl. I S. 22/46) erlässt die Stadt Lauscha die folgende
Satzung zur Regelung des Marktwesens (Marktsatzung).

§ 1
Marktbereich

(1) Jahrmärkte werden durchgeführt:

a) auf dem Festplatz Köpplein und Mittelstraße

b) auf dem Parkplatz an der Rodelbahn, OT Ernstthal

(2) Spezialmärkte werden durchgeführt:

im Innenstadtbereich mit Hüttenplatz, Bahnhofstraße, Straße des
Friedens

(3) Wochenmärkte werden durchgeführt:

im Innenstadtbereich mit Hüttenplatz

(4) Die zuständige Verwaltungsbehörde kann aus besonderem Grund
und im öffentlichen Interesse Marktbereiche abweichend zu den
Absätzen (1) bis (2) festsetzen und den Standort des Marktes vor-
übergehend verlegen.

§ 2
Feste und Märkte

(1) a) Köppleinkirmes

b) Glasmacher- und Mondstürerfest

c) Schützenfest

(2) Kugelmarkt

§ 3
Markttage und Verkaufszeiten

(1) Die Zahl der Markttage für Wochenmärkte soll zwei Werktage pro
Woche nicht übersteigen. Die genauen Wochentage legt die zustän-
dige Verwaltungsbehörde nach Bedarf fest. Abweichungen davon
sind in begründeten Einzelfällen zulässig.

(2) Wochenmärkte finden statt in der Zeit von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

(3) Die zuständige Verwaltungsbehörde kann aus besonderen Anlässen
die Marktzeiten abweichend festsetzen.

(4) Die Tage und Verkaufszeiten für die Abhaltung von Jahr- und
Spezialmärkten werden bei Bedarf von der zuständigen Verwaltungs-
behörde festgesetzt.

§ 4
Jahr- und Spezialmarktangebot

(1) Auf den Jahrmärkten der Stadt Lauscha – einer im allgemeinen
regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrenden, zeitlich
begrenzten Veranstaltung – darf gemäß § 68 GewO eine Vielzahl von
Anbietern Waren aller Art feilbieten.

Es können auch selbständig unterhaltende Tätigkeiten von Schau-
stellern oder nach Schaustellerarten ausgeübt werden.

(2) Auf dem Spezialmarkt der Stadt Lauscha – einer im Allgemeinen
regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrenden, zeitlich
begrenzten Veranstaltung – darf eine Vielzahl von Anbietern folgen-
de Waren feilbieten:

Christbaumschmuck, Glaswaren und Porzellanwaren aller Art, weih-
nachtstypische Waren, Spielwaren, Geschenkartikel, Kunsthand-
werk, Lebensmittel und Imbiss.

Auf den Spezialmärkten der Stadt Lauscha kann unabhängig oder
neben dem Verkauf von Handwerkserzeugnissen die Ausübung und /
oder Demonstration traditioneller Handwerktechniken und -verfah-
ren zugelassen werden, sofern die Allgemeinheit nicht mehr als nach
den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird.

Es können auch Tätigkeiten von Schaustellern ausgeübt werden,
allerdings werden diese nur in beschränktem Umfang zugelassen,
damit der Charakter der Märkte erhalten bleibt.

§ 5
Wochenmarktangebot

(1) Auf den Wochenmärkten der Stadt Lauscha – einer regelmäßig wie-
derkehrenden, zeitlich begrenzten Veranstaltung – darf gemäß § 67
GeWO eine Vielzahl von Anbietern eine oder mehrere der folgenden
Warenarten feilbieten:

1. Lebensmittel im Sinne des § 1 des Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetzes mit Ausnahme alkoholischer Getränke,

2. Produkte des Obst- und Gartenbaues, der Land- und Forstwirt-
schaft und der Fischerei,

3. rohe Naturerzeugnisse mit Ausnahme des größten Viehs.

(2) Die zuständige Verwaltungsbehörde kann aus wichtigem Grund, ins-
besondere zur Förderung des örtlichen Einzelhandels und zur Siche-
rung von überwiegend allgemeinen Kaufbedürfnissen, Abweichun-
gen zu Absatz 1 Nr. 4 bis 29 zulassen, solange durch höherrangige
Verordnung nichts anderes bestimmt wird.

(3) Das Feilbieten anderer Sachen und Gegenstände, die nicht nach Abs.
1 und 2 zugelassen sind, insbesondere von lebenden warmblütigen
Tieren jeder Art und Größe, ist auf dem Wochenmarkt untersagt.

(4) Die zuständige Verwaltungsbehörde kann im Einzelfall, insbesonde-
re für gemeinnützige Zwecke, Ausnahmen zulassen.

§ 6
Angebotsausschluss

(1) Vom Angebot auf den Märkten der Stadt Lauscha sind Waren und
Leistungen ausgeschlossen, die der Zielsetzung des Marktes wider-
sprechen oder den öffentlichen Frieden und die Ordnung nachhaltig
stören würden.

(2) Spielautomaten oder Spielhallen, unabhängig davon, ob Geld- oder
Warenspielautomaten mit oder ohne Gewinnmöglichkeiten, sind auf
den Märkten der Stadt Lauscha nicht zulässig.

§ 7
Markthoheit

(1) Der Gemeingebrauch an öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen ist
im Marktbereich während der Öffnungszeiten der Märkte sowie
während des zum Auf- und Abbau der Stände benötigten Zeitraumes
in dem Maße eingeschränkt, in dem es für den Marktverkehr erfor-
derlich ist. 

Die notwendigen Maßnahmen werden durch die zuständige Verwal-
tungsbehörde angeordnet und durch beauftragte Personen der Stadt
Lauscha umgesetzt. Die Befugnisse der Polizei- und Ordnungs-
behörden bleiben unberührt.

(2) Der Marktverkehr geht innerhalb des Marktbereiches während der
Marktzeiten den übrigen öffentlichen Verkehrsbelangen vor. 

Soweit notwendig und geboten, wird zur Absicherung des öffent-
lichen Personennahverkehrs im Einzelfall von Sonderregelungen
Gebrauch gemacht. 

Fahrzeugen mit Sondersignal ist unter Wahrnehmung von Vorsicht
und Rücksichtnahme die ungehinderte Durchfahrt einzuräumen.

(3) Die Marktverwaltung kann aus sachlich gerechtfertigtem Grund im
Einzelfall den Zutritt zum Marktbereich je nach den Umständen
befristet oder nicht befristet oder räumlich begrenzt untersagen. Ein
sachlich gerechtfertigter Grund liegt insbesondere vor, wenn gegen
diese Satzung oder gegen eine aufgrund dieser Satzung ergangene
Anordnung gröblichst oder wiederholt verstoßen wird.
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(4) Die Stadt Lauscha kann den Markt auf bestimmte Anbieter oder
Anbietergruppen beschränken, wenn dies für die Erreichung des
Marktzweckes erforderlich ist. 

Eine Beschränkung der Anbieterzahl ist regelmäßig dann erforder-
lich, wenn die Zahl der verfügbaren Stellplätze im Marktbereich
überschritten werden würde oder Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass ein Anbieter die erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(5) Die Stadt Lauscha kann die Durchführung der Märkte durch Vertrag
an einen Dritten übergeben.

§ 8
Marktaufsicht

(1) Die Marktaufsicht wird von den durch die Stadt Lauscha beauftragten
Personen wahrgenommen, deren Anweisungen zu befolgen sind.

(2) Kontrollen anderer zuständiger Behörden zur Kontrolle und Über-
wachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften bleiben
davon unberührt.

§ 9
Standplätze

(1) Waren und Leistungen dürfen nur von einem zugewiesenen Stand-
platz aus feilgeboten werden.

(2) Die Zuweisung eines Standplatzes erfolgt auf schriftlichen Antrag
durch die Marktverwaltung für einen bestimmten Zeitraum (Dauer-
erlaubnis) oder für einzelne Tage (Tageserlaubnis).  

Die Marktverwaltung weist die Standplätze nach den marktbetrieb-
lichen Erfordernissen zu. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung
oder Behalten eines bestimmten Standplatzes.

(3) Zur Teilnahme am Markt ist nach Maßgabe der für alle Antragsteller
geltenden Bestimmungen dieser Satzung grundsätzlich jeder berech-
tigt, der dem Teilnehmerkreis des Marktes angehört. 

Bekannte und bewährte Aussteller und Anbieter haben Vorrang vor
neuen Bewerbern. Allerdings ist im Grundsatz eine ausreichende
Anzahl neuer Anbieter in der gleichen Anbietergruppe zuzulassen. 

Ist bei Anwendung der vorgenannten Kriterien ein Bewerber-
überschuss mit gleichem oder gleichartigem Angebot vorhanden,
entscheidet das Los innerhalb der jeweiligen Anbietergruppe.

(4) Die Erlaubnis für die Nutzung eines bestimmten Stellplatzes ist nicht
übertragbar. Sie kann mit Bedingungen und Auflagen versehen wer-
den.

(5) Die Erlaubnis kann von der Marktverwaltung versagt werden, wenn
ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein solcher Grund für die
Versagung liegt insbesondere vor, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Benutzer für die
Teilnahme am Markt erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt,

2. der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht,

3. das Angebot an Waren oder Leistungen dem Charakter des
Marktes widerspricht, oder

4. die öffentliche Ordnung und Sicherheit gestört werden könnte.

(6) Die Erlaubnis kann von der Marktverwaltung widerrufen werden,
wenn ein sachlich gerechtfertigter Grund vorliegt. Ein solcher Grund
für den Widerruf liegt insbesondere vor, wenn

1. der zugewiesene Standplatz wiederholt nicht benutzt wird,

2. der Platz des Marktes ganz oder teilweise für bauliche Änderun-
gen oder andere öffentliche Zwecke benötigt wird,

3. der Inhaber der Erlaubnis oder dessen Mitarbeiter oder Beauf-
tragte erheblich oder trotz Mahnung wiederholt gegen die
Bestimmungen dieser Marktsatzung verstoßen haben,

4. gegen Anordnungen der Marktaufsicht oder anderer Ordnungs-
behörden verstoßen wird,

5. ein Standinhaber die nach der Satzung über die Erhebung von
Gebühren im Marktwesen in der Stadt Lauscha (Marktgebühren-

ordnung) in ihrer jeweils gültigen Fassung fälligen Gebühren
trotz Aufforderung nicht bezahlt.

(7) Wird die Erlaubnis widerrufen, kann die Marktverwaltung die sofor-
tige Schließung der Verkaufseinrichtung und Räumung des Stand-
platzes verlangen.

(8) Die Standinhaber erhalten im Rahmen der vorhandenen Standplätze
jeweils höchstens einen Stand. Hiervon kann abgewichen werden,
wenn der Markt nicht voll belegt ist.

(9) Der Standinhaber darf nur die ihm zugewiesene Fläche benutzen. Es
ist nicht gestattet, den zugewiesenen Platz eigenmächtig zu wechseln
oder anderen Händlern zu überlassen.

(10) Stände von ortsansässigen Ladengeschäften können im Marktbereich
auch an anderen Stellen als den bekannten Geschäftsadressen zuge-
lassen werden. Es ist die Einhaltung der einschlägigen gewerblichen
Bestimmungen zu gewährleisten.

Die Zuweisung der Standplätze regelt sich nach Maßgabe dieser
Marktsatzung. 

Ein Anspruch auf Freihaltung der öffentlichen Verkehrsfläche vor
den Ladengeschäften von Ständen anderer Anbieter besteht nur inso-
weit, dass die Nutzung dieser Stellplätze von den Inhabern der Laden-
geschäfte selbst beantragt wurde oder durch öffentlich rechtliche
Regelungen sichergestellt ist, dass die Öffnung der betroffenen
Ladengeschäfte zulässig ist und eine Gleichbehandlung zu den
Marktanbietern erfolgt.

§ 10
Verkaufseinrichtungen

(1) Als Verkaufseinrichtungen im Marktbereich sind nur Verkaufs-
wagen, -anhänger, -buden und -stände zugelassen. Sollen ab-
weichend davon bauliche Anlagen im Sinne der Bauordnung als
Verkaufseinrichtung genutzt werden, bedarf es der Genehmigung der
zuständigen Verwaltungsbehörde. 

Die Genehmigung ist regelmäßig zu erteilen, wenn keine öffentlich-
rechtlichen Vorschriften verletzt werden, die Abweichung von der
sonst üblichen Nutzung zeitlich begrenzt auf die Dauer des Marktes
erfolgt und die weiteren Bestimmungen dieser Satzung dadurch ein-
gehalten werden. 

Der Antrag auf Nutzung baulicher Anlagen als Verkaufseinrichtung
für Märkte ist rechtzeitig, mindestens zehn Tage vor Beginn des
Markttreibens unter Nennung von Örtlichkeit, Art der sonst gegebe-
nen Nutzung und Form der beantragten Verwendung sowie von
Name und Anschrift des Antragstellers und des Eigentümers oder
Verfügungsberechtigten der baulichen Anlage bei der Marktverwal-
tung schriftlich zu stellen. 

Die Entscheidung der zuständigen Verwaltungsbehörde ist dem
Antragsteller vor dem Marktbeginn bekannt zu machen.

(2) Verkaufseinrichtungen dürfen nicht höher als 3,00 m sein, Kisten und
ähnliche Gegenstände nicht höher als 1,50 m gestapelt werden.

(3) Vordächer von Verkaufseinrichtungen dürfen die zugewiesene
Grundfläche nur nach der Verkaufsseite und nur höchstens um
1,00 m überragen. Sie müssen mindestens eine lichte Höhe von
2,10 m, gemessen ab Marktoberfläche haben.

(4) Verkaufseinrichtungen und Marktschirme müssen standfest sein und
dürfen nur in der Weise aufgestellt werden, dass die Marktoberfläche
nicht beschädigt wird. 

Sie dürfen ohne Erlaubnis der Marktverwaltung weder an Bäumen
und deren Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs-, Energie-, Fern-
sprech- oder ähnlichen Einrichtungen befestigt werden.

(5) Die Verkaufseinrichtungen sind von den Standinhabern grundsätz-
lich selbst zu stellen. Die Stadt Lauscha stellt zu Jahr- und Spezial-
märkten eine begrenzte Anzahl eigener Stände zur Nutzung bereit. 

Die Vergabe dieser Verkaufseinrichtungen erfolgt durch die Markt-
verwaltung vorrangig nach Grundsätzen des öffentlichen Interesses
und zur Absicherung der Marktziele. 
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Eine Vergabe an private Anbieter erfolgt darüber hinaus gegen Ent-
gelt, wenn und solange es der Bestand zulässt.

(6) Zwischen den einzelnen Verkaufsständen müssen Zwischenräume
von nicht unter 0,50 m Breite vorhanden sein. In den Gängen und
Durchfahrten der Marktanlagen dürfen Waren und Leergut und
andere Gegenstände nicht abgestellt werden. 

Bei der Auslage der Waren dürfen die Standplatzgrenzen nicht über-
schritten werden. Rettungswege von baulichen Anlagen dürfen von
Verkaufseinrichtungen, Waren, Fahrzeugen und ähnlichen Gegen-
ständen nicht verstellt werden. 

Der sonstige Zugang ist nicht mehr als unvermeidbar zu behindern.

(7) Die Verkaufsstände sowie die feilgebotenen Waren müssen den ein-
schlägigen lebensmittel- und hygienerechtlichen Vorschriften ent-
sprechen. 

Abfälle sind grundsätzlich vom Warenangebot getrennt zu hand-
haben und nach Maßgabe des § 16 dieser Satzung zu entsorgen.
Abfallbehältnisse sind vom Standinhaber zu stellen.

(8) Die Standinhaber haben an ihren Verkaufseinrichtungen an gut sicht-
barer Stelle ihren Familiennamen mit mindestens einen ausgeschrie-
benen Vornamen in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. 

Standinhaber, die eine Firma führen, haben ihre Firma in der vorbe-
zeichneten Weise anzugeben. Die Angaben sind mindestens in deut-
scher Sprache vorzunehmen.

(9) Einzelne Ladengeschäfte, die nach gewerberechtlichen Sonder-
bestimmungen zu Markttagen an Sonntagen und Feiertagen geöffnet
haben dürfen und von diesem Recht Gebrauch machen, kommen Ver-
kaufseinrichtungen im Sinne dieser Satzung, insbesondere bei der
Durchführung von Jahr- und Spezialmärkten gleich.

§ 11
Aufbau und Abbau der Verkaufseinrichtungen

(1) Mit dem Aufbau der Verkaufseinrichtungen darf frühestens zwei
Stunden vor Beginn des Marktes begonnen werden. Der Aufbau muss
mit Beginn des Marktes beendet sein.

(2) Sind die zugewiesenen Plätze nicht rechtzeitig belegt, so ist die
Marktaufsicht berechtigt, über den Platz anderweitig zu verfügen.

(3) Den Auf- und Abbau der Stände haben die Händler selbst zu besorgen
oder zu überwachen.

(4) Die zugewiesenen Standplätze müssen zwei Stunden nach Markt-
schluss geräumt sein.

(5) Abweichend zu den Absätzen 1, 3 und 4 erfolgt der Auf- und Abbau
der stadteigenen Buden und Stände. Für deren Belegung gilt Absatz 2
entsprechend. 

Die Marktverwaltung ist berechtigt, einen verspäteten Aufbau oder
vorzeitigen Abbau von Verkaufseinrichtungen unter Wahrung der
notwendigen Sorgfalt und Rücksichtnahme zuzulassen, wenn es im
öffentlichen Interesse steht und dem Marktziel nicht entgegenwirkt.

§ 12
Fahrzeugverkehr

(1) Von Beginn des Marktes bis Marktschluss darf der Marktbereich
nicht mit Kraftfahrzeugen befahren werden. Markthändler und Anlie-
ger haben ihr Verhalten rechtzeitig darauf einzustellen, dass Fahr-
zeugbewegungen gleich welcher Art und Ursache im Marktbereich
für die Dauer des Marktes zu unterlassen sind.

(2) Aufgrund verkehrsrechtlicher Anordnungen der zuständigen Verwal-
tungsbehörde sind Ausnahmeregelungen zulässig, insbesondere für
die Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs. Ein-
satzfahrzeuge mit Sondersignal haben unter Einhaltung der Vor-
sichtsgrundsätze jederzeit ungehindertes Durchfahrtsrecht.

(3) Außer Verkaufswagen und -anhängern dürfen keine Fahrzeuge
während der Marktzeit im Verkehrsraum des Marktbereiches abge-
stellt werden. Motorräder, Mopeds, Mofas und ähnliche Fahrzeuge
sowie Fahrräder dürfen innerhalb des Marktgeländes nicht mitgeführt
werden.

(4) Von den Regelungen der Absätze 1 bis 3 sind Behinderten- und Kran-
kenfahrstühle mit und ohne Motorantrieb, Kinderwagen und ähnliche
Hilfsmittel ausgenommen.

§ 13
Kennzeichnung der Ware, Preisauszeichnung

Alle Waren sind unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen
Bestimmungen handelsüblich zu kennzeichnen und eindeutig mit dem
Verkaufspreis auszuzeichnen.

§ 14
Berühren von Lebensmitteln

Den Marktbesuchern ist es nicht gestattet, die zum Verkauf gestellten
Lebensmittel vor dem Ankauf zu berühren. Die Verkäufer dürfen solche
Waren vor dem Verkauf nicht betasten lassen.

§ 15
Verhalten auf dem Markt

(1) Alle Teilnehmer am Marktverkehr haben mit dem Betreten des
Marktplatzes die Bestimmungen dieser Satzung sowie die Anord-
nungen der Marktverwaltung zu beachten.

Die allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere der Gewerbe-
ordnung der Preisangabenverordnung, des Eichgesetzes, des Lebens-
mittelrechtes und der Lebensmittelhygienebestimmungen sind zu
beachten.

(2) Jeder hat sein Verhalten und den Zustand seiner Sachen auf dem
Marktplatz so einzurichten, dass Dritte nicht geschädigt, gefährdet
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder
belästigt werden.

(3) Es ist insbesondere unzulässig:

1. Waren im Umhergehen anzubieten,

2. Werbematerial aller Art und sonstige Gegenstände, die nichts mit
dem Marktgeschehen zu tun haben, anzubieten und zu verteilen,

3. nicht mit dem Marktverkehr zusammenhängende gewerbliche
Tätigkeiten jeder Art auszuüben,

4. Megaphone u.ä. zum Zweck der Werbung zu verwenden,

5. sich bettelnd, hausierend oder betrunken während der Markt-
zeiten auf dem Marktgelände aufzuhalten.

(4) Den Beauftragten der zuständigen Verwaltungsbehörde ist jederzeit
Zutritt zu den Standplätzen und Verkaufseinrichtungen zu gestatten.
Alle im Marktverkehr tätigen Personen haben sich ihnen gegenüber
auf Verlangen auszuweisen.

§ 16
Reinigung und Sauberhaltung des Marktplatzes;

Abtransport der Abfälle

(1) Jede vermeidbare Beschmutzung der Marktanlage ist verboten.
Abfälle dürfen nicht auf die Märkte eingebracht werden.

(2) Die Standinhaber sind für die Reinhaltung des Standes und der um-
gebenden Gänge und Fahrbahnen verantwortlich.

Die angrenzenden Gangflächen sind während der Benutzungszeit von
Schnee und Eis freizuhalten sowie bei Glätte in geeigneter Weise
abzustumpfen. 

Der Stellplatz ist vor seiner Nutzung in zumutbarem Umfang zu
beräumen.

(3) Der Standinhaber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Papier und
anderes leichtes Material nicht verweht werden, Verpackungsma-
terial, Marktabfälle und Markt bedingten Kehricht von ihren Stand-
plätzen, den angrenzenden Gangflächen und nicht belegten unmittel-
bar benachbarten Ständen in die selbst bereit gestellten Gefäße oder
Geräte einzufüllen und die bezeichneten Flächen vor Verlassen des
Marktes den Beauftragten der Verwaltung gereinigt zu übergeben. 

Es ist untersagt, Abfälle irgendwelcher Art in die Gänge, Straßen oder
Verkaufsgegenstände zu werfen oder außerhalb des Marktbereiches
abzulagern.
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(4) Nach Marktschluss sind Abfälle und Kehricht innerhalb des Stand-
platzes von dem Standinhaber zusammenzufegen. Abfälle, Kehricht,
Leergut, Kisten, Kartons und sonstige Verpackungsmaterialien sind
mitzunehmen und einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

(5) Die Verkäufer und deren Hilfskräfte haben im Marktverkehr stets
saubere Schutzbekleidung zu tragen. Die Waren sind so aufzustellen,
dass sie nicht verunreinigt werden können.

(6) Kommen Standinhaber trotz Aufforderung der Marktverwaltung der
Pflicht zur Sauberhaltung ihres Standbereiches nicht nach, so kann zu
Lasten der Pflichtigen die Ersatzvornahme angeordnet werden.

§ 17
Ausschluss vom Marktverkehr

Bei einer Zuwiderhandlung gegen diese Marktordnung kann der Markt-
benutzer für die Dauer des Markttages, bei wiederholten oder besonders
schweren Zuwiderhandlungen für eine befristete Zeit vom Markt ausge-
schlossen werden, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Marktordnung,
insbesondere zur Vermeidung weiterer Zuwiderhandlungen gegen die
Marktordnung, geboten erscheint. Im Übrigen kann die Erlaubnis gemäß
§ 7 Abs. 6 widerrufen werden.

§ 18
Gebühren und Auslagen

(1) Für die Benutzung der zugewiesenen Standplätze sind Gebühren nach
der Satzung über die Erhebung von Gebühren im Marktwesen
(Marktgebührensatzung) in der Stadt Lauscha in ihrer jeweils
gültigen Fassung zu entrichten.

(2) Die Bemessung erfolgt nach Maßgabe der jeweils gültigen Markt-
gebührensatzung.

§ 19
Zuwiderhandlungen

(1) Zuwiderhandlungen gegen Ge- oder Verbote dieser Satzung sind
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten (OwiG) in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4, 5 das zugelassene Marktangebot eigenmächtig
erweitert,

2. entgegen § 7 den Weisungen der Marktaufsicht oder anderer
zuständiger Behörden nicht nachkommt,

3. entgegen § 9 Abs. 1 von einem anderen Platz Waren feilbietet,

4. entgegen § 9 Abs. 9 eine andere als die ihm zugewiesene Fläche
benutzt, den zugewiesenen Platz eigenmächtig wechselt oder
anderen Händlern überlässt,

5. entgegen § 10 Abs. 2 und 3 die für die Verkaufseinrichtung fest-
gelegten Maße nicht einhält,

6. entgegen § 10 Abs. 4 Verkaufseinrichtungen nicht standfest auf-
stellt, die Marktoberfläche beschädigt, Verkaufseinrichtungen an
anderen Einrichtungen befestigt, Steigen und Kisten für den
Unterbau verwendet,

7. entgegen § 10 Abs. 8 die Vorschriften über die Namens- oder
Firmenanbringung nicht beachtet,

8. entgegen § 11 Abs. 1 und 4 die Fristen für den Aufbau und / oder
den Abbau der Verkaufseinrichtung verletzt und gegen die nach
§ 2 bestimmten Markttage und Verkaufszeiten verstößt,

9. entgegen § 12 Abs. 1 und 3 während der Marktzeiten den Markt-
bereich mit einem Kraftfahrzeug befährt oder diese im Verkehrs-
raum abstellt sowie Motorräder, Mopeds, Mofas und ähnliche
Fahrzeuge innerhalb des Markgeländes mitführt,

10. entgegen § 14 Waren vor dem Kauf durch Käufer berühren lässt,

11. entgegen § 15 Abs. 2 aufgrund seines Verhaltens und durch den
Zustand seiner Sachen Dritte beschädigt, gefährdet oder mehr als
nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt,

12. entgegen § 15 Abs. 3 Ziff. 1 Waren im Umhergehen anbietet,

13. entgegen § 15 Abs. 3 Ziff. 2 Werbematerial oder sonstige Gegen-
stände anbietet oder verteilt, die mit dem Marktgeschehen nichts
zu tun haben,

14. entgegen § 15 Abs. 3 Ziff. 3 gewerbliche Tätigkeiten auf dem
Markt ausübt, die nicht mit dem Marktverkehr zusammenhängen,

15. entgegen § 15 Abs. 3 Ziff. 4 Megaphone u. ä. zum Zwecke der
Werbung verwendet,

16. entgegen § 15 Abs. 3 Ziff. 5 während der Marktzeiten auf dem
Markt bettelt, hausiert oder sich in betrunkenem Zustand dort
aufhält,

17. entgegen § 16 Abs. 1 bis 5 den Vorschriften über Reinigung und
Sauberhaltung sowie dem Abtransport der Abfälle zuwider-
handelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 19 Abs. 2 ThürKO mit einer
Geldbuße von mindestens 25,00 Euro und höchstens 10.000 Euro,
bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit einer Geldbuße von höch-
stens 5.000 Euro geahndet werden.

(4) Verstöße gegen sonstige gesetzliche Bestimmungen werden nach den
jeweils hierfür geltenden Vorschriften geahndet.

§ 20
Haftung

Die Stadt Lauscha haftet für Schäden auf den Märkten nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit ihrer Bediensteten und nur insoweit, wie der
Schaden unmittelbar einer Fehlhandlung zuzuordnen ist.

Für Schäden, die durch Dritte verursacht werden, haftet die Stadt
grundsätzlich nicht. Jeder Marktteilnehmer unterliegt der allgemeinen
Vorsichtspflicht.

§ 21
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Marktsatzung vom 8. Mai 1996 und die
1. Änderung der Marktsatzung vom 30. November 1998 außer Kraft.

Lauscha, den 2. Oktober 2008

Stadt Lauscha

Zitzmann Siegel
Bürgermeister

SATZUNG

über die Erhebung von Marktgebühren im Marktwesen
(Marktgebührensatzung)

in der Stadt Lauscha

Auf der Grundlage der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. Januar 2003 (GVBl. S. 41) i.V.m. den §§ 1, 2 und 10, 11 des Thürin-
ger Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Dezember 2004 (GVBl. Nr. 22, S. 889) und § 16 der
örtlichen Satzung zur Regelung des Marktwesens erlässt die Stadt
Lauscha folgende, in der Sitzung des Stadtrates am 22. September 2008
beschlossene Satzung über die Erhebung von Gebühren im Marktwesen:

§ 1
Allgemeines

Für die Benutzung der Standplätze auf den Jahr- und Spezialmärkten der
Stadt Lauscha sind Standgelder zu entrichten.



8

§ 2
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist derjenige, dem der Standplatz zugewiesen wurde.
Hat tatsächlich eine andere als die in Satz 1 bezeichnete Person den
Standplatz inne, so haftet diese gemeinsam mit der in Satz 1 bezeichneten
Person als Gesamtschuldner.

§ 3
Höhe der Gebühr für Jahrmärkte

1. Stand, Bude oder Fahrzeug 2,00 Euro
(für jeden angefangenen Meter und pro Tag)

2. für einen Bratwurst- und Grillstand 7,50 Euro
(pro Tag)

3. Leihgebühr für eine stadteigene Bude 50,00 Euro
(pro Tag)

4. Fahrgeschäfte 5,00 Euro
(pro Tag und laufenden Meter Frontlänge)

5. Greifer und sonstige frei stehende Automaten 7,50 Euro
(pro Tag und laufenden Meter Frontlänge)

§ 4
Höhe der Gebühr für Spezialmärkte

1. Stand, Bude oder Fahrzeug 5,00 Euro
(für jeden angefangenen Meter und pro Tag)

2. für einen Bratwurst- und Grillstand, Glühwein-Heißgetränke
(pro Tag) 25,50 Euro

3. Leihgebühr für eine stadteigene Bude 50,00 Euro
(pro Tag)

4. Fahrgeschäfte 5,00 Euro
(pro Tag und laufenden Meter Frontlänge)

§ 5
Höhe der Gebühr für Wochenmärkte

Stand, Bude oder Fahrzeug 2,00 Euro
(für jeden angefangenen Meter und pro Tag)

§ 6
Auslagen

Die der Stadt entstehenden Auslagen, insbesondere für Strom, Wasser,
Platzreinigung und Abfallbeseitigung, können dem Verursacherprinzip
entsprechend auf die Standplatzinhaber umgelegt werden.

Die Umlegung geschieht pauschaliert auf Basis einer Schätzung und nach
pflichtgemäßem Ermessen durch einen hierzu von der Stadt Bevollmäch-
tigten. Die Auslagenpauschale wird entsprechend erhoben.

§ 7
Entstehung, Fälligkeit

Die Abgabepflicht entsteht mit der Zuteilung eines Standplatzes. Gleich-
zeitig damit werden die Gebühren fällig. 

Die Standgebühren für den Kugelmarkt sind in der Regel spätestens vier-
zehn Tage vor Beginn des Jahr- oder Spezialmarkts auf das Konto der
Stadtverwaltung:

Konto 877 780 700
BLZ 783 400 91
bei der Commerzbank Sonneberg

unter Angabe des Namens im Verwendungszweck zu überweisen.

§ 8
Auskunftspflicht

Die Gebühren- und Auslagenschuldner sind verpflichtet, den zur Fest-
setzung und zur Einbeziehung bevollmächtigten Personen die zur
Bemessung der Gebühren und Auslagen erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. 

Hierzu zählen insbesondere auch die Größe der Verkaufseinrichtungen
und die Anschlusswerte bzw. der Verbrauch der betriebenen elektrischen
Anlagen.

§ 9
Straf- und Bußgeldvorschriften

(1) Gemäß § 16 ThürKAG wird wegen Abgabehinterziehung mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer

1. die Stadt über Tatsachen, die für die Erhebung oder Bemessung
von Angaben erforderlich sind, unrichtige oder unvollständige
Angaben macht,

2. die Stadt pflichtwidrig über abgaberechtlich-erhebliche Tat-
sachen in Unkenntnis lässt, und dadurch Abgaben verkürzt oder
für sich oder einen anderen nicht gerechtfertigte Abgabevorteile
erlangt.

Der Versuch ist strafbar.

(2) Ordnungswidrig handelt gemäß § 17 ThürKAG, wer als Abgabe-
pflichtiger oder bei Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Ab-
gabepflichtigen eine der in Abs. 1 bezeichneten Taten leichtfertig
begeht (leichtfertige Abgabenverkürzung). 

Er kann mit einer Geldbuße bis 10.000 Euro belegt werden.

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder leichtfertig laut
§ 18 ThürKAG

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind oder

2. den Vorschriften einer Abgabensatzung zur Sicherung oder
Erleichterung der Abgabenerhebung, insbesondere zur An-
meldung und Anzeige von Tatsachen, zur Führung von Aufzeich-
nungen oder Nachweisen, zur Kennzeichnung oder Vorlegung
von Gegenständen oder zur Erhebung und Abführung von
Abgaben zuwiderhandelt und es dadurch ermöglicht, eine Abga-
be zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu
erlangen (Abgabengefährdung).

Er kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro belegt werden.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren im Markt-
wesen vom 30. November 1998 außer Kraft.

Lauscha, den 2. Oktober 2008

Zitzmann Siegel
Bürgermeister

ENDE AMTLICHER TEIL
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Termine Sitzungen
Oktober bis Dezember 2008 (geändert)

Monat Datum Uhrzeit Gremium

Oktober 13.10. 17.00 Uhr Haupt-, Finanz- und
Werksausschuss

20.10. 18.00 Uhr Bauausschuss
27.10. 18.00 Uhr Stadtrat

November 10.11. 17.00 Uhr Haupt-, Finanz- und
Werksausschuss

17.11. 18.00 Uhr Bauausschuss
24.11. 18.00 Uhr Stadtrat

Dezember 08.12. 17.00 Uhr Haupt-, Finanz- und
Werksausschuss

15.12. 18.00 Uhr Bauausschuss
22.12. 18.00 Uhr Stadtrat

Änderungen vorbehalten!

Information der Stadtverwaltung
zu Vermessungsarbeiten im Stadtgebiet Lauscha

In den Monaten Oktober/November erfolgt die Durchführung der
Vermessungsarbeiten für die Straßenschlussvermessung der
Oberlandstraße und die Katastervermessung der Anliegergrund-
stücke Hüttenplatz.

Das mit den Vermessungsarbeiten beauftragte Vermessungsbüro
Dieter Seidel in Tanna wird sich bezüglich der Einzelheiten mit
den Anliegern der Oberlandstraße und des Hüttenplatzes vor
Beginn der Vermessungsarbeiten schriftlich in Verbindung
setzen.

Informationen der Stadtverwaltung

NICHTAMTLICHER TEIL

Wohnungsvermietung

Ab sofort Wohnung in Lauscha, Bahnhofstraße 38a zu
vermieten

5 Zimmer, Küche, Bad / WC – Wohnfläche 83 qm
Grundmiete: 300,00 Euro zzgl. NK

Schriftliche Anfragen an:

Stadtverwaltung Lauscha
Bahnhofstraße 12
98724 Lauscha
Telefon: 03 67 02/2 90 15
Fax: 03 67 02/2 90 23

Besichtigung nach Terminabsprache möglich.Mitteilung der Stadtverwaltung

Auf den städtischen Liegenschaften Bauhof – Straße des
Friedens 95, Goetheschule – Bahnhofstraße 29, ist das Parken
von Fahrzeugen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stadt
gestattet.

Aus diesem Grunde wurden entsprechende Beschilderungen
angebracht.

Der Wertstoffhof auf dem Gelände des Bauhofes ist an jedem
1. und 3. Donnerstag für die Bevölkerung geöffnet. Außerhalb der
Öffnungszeiten erfolgt keine Annahme von Wertstoffen (Glas,
Papier, Verpackungsmaterial).

Das Einwohnermeldeamt informiert

Die Lohnsteuerkarten für das Jahr 2009 werden Mitte bis
Ende Oktober zugestellt.

Wir bitten, die Eintragungen auf Vollständigkeit und Richtigkeit
zu überprüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind baldmöglichst

in der Stadtverwaltung Lauscha
Einwohnermeldeamt, Zimmer 5

zu melden, damit die notwendigen Änderungen vorgenommen
werden können. 

Sollten Sie die Steuerkarte nicht benötigen, geben Sie diese bitte
im Einwohnermeldeamt wieder ab.

Sprechstunden des Sanierungsträgers LEG 

Die nächsten Sprechstunden des Sanierungsträgers für die Stadt-
sanierung Lauscha finden jeweils am 

Donnerstag 23. Oktober 2008
Donnerstag 20. November 2008 

in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr im Sanierungsbüro im Kultur-
haus Lauscha statt.

Terminvereinbarungen sind unter der Rufnummer
03 61/5 60 32 30 erwünscht.

Haus- und Straßensammlung des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Landesverband Thüringen

im Zeitraum 27. Oktober bis 16. November 2008

Darf ich sammeln?

Auf der Grundlage des Thüringer Sammlungsgesetzes (Thür-
SammlG) vom 8. Juni 1995 darf jeder sammeln, ausgenommen
sind jedoch Kinder unter 14 Jahren. Des Weiteren dürfen
Jugendliche vom vollendeten 14. bis zum vollendeten
18. Lebensjahr nur bis zum Eintritt der Dunkelheit an der
Sammlung teilnehmen.
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Amtliche Bekanntmachung

Der Landkreis Sonneberg als zuständige Abfallbehörde legt auf
der Grundlage von § 1 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 4 Abs. 1 und 2 der
Thüringer Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen
Abfällen (PflanzAbfV) vom 2. März 1993 (GVBl. I S. 232) i. d. F.
der 1. Änderung vom 9. März 1999 (GVBl. I S. 240) fest:

Das Verbrennen von unbelastetem Baum- und Strauchschnitt
ist nur zulässig im Zeitraum

von Montag, 13. Oktober 2008 bis Sonntag, 26. Oktober 2008

Es wird, Bezug nehmend auf die Regelungen der Thüringer
Verordnung über die Beseitigung von pflanzlichen Abfällen, auf
Folgendes hingewiesen:

1. Das Verbrennen des Gehölzschnitts ist der örtlich zustän-
digen Gemeinde mindestens zwei Werktage vor Beginn
anzuzeigen. Die Gemeinde kann zur Aufrechterhaltung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zusätzlich erfor-
derliche Anordnungen treffen.

2. Durch das Verbrennen dürfen keine Gefahren oder Belästi-
gungen durch Rauch oder Funkenflug für die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft eintreten. Dabei ist insbesondere
auf die Windrichtung und -geschwindigkeit zu achten. Bei
starkem Wind ist das Feuer zu löschen.

3. Verbrannt werden darf nur trockener unbelasteter Baum- und
Strauchschnitt, der auf nicht gewerblich genutzten Grund-
stücken angefallen ist. Pflanzliche Abfälle wie Laub. Gras-

schnitt u. Ä. dürfen nur durch Verrotten (Kompostierung,
Untergraben, Liegen lassen) beseitigt werden.

4. Zum Anzünden und zur Unterstützung des Feuers dürfen
keine anderen Stoffe. insbesondere keine häuslichen Abfälle,
Reifen, Mineralölprodukte oder mit Schutzmitteln behandelte
Hölzer benutzt werden. Brennbare Flüssigkeiten dürfen nicht
in Flammen oder Glut gegossen werden.

5. Es müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden:

- 50 m zu öffentlichen Straßen

- 1,5 km zu Flugplätzen

- 100 m zu Lagern mit brennbaren Flüssigkeiten oder Druck-
gasen sowie Betrieben, in denen explosionsgefährliche
oder brennbare Stoffe hergestellt, verarbeitet oder gelagert
werden

- 20 m zu landwirtschaftlichen Flächen mit leicht entzünd-
lichem Bewuchs

- 100 m zu Waldflächen, wobei besondere Trockenperioden,
in denen in einzelnen Forstamtsbezirken höhere Wald-
brandwarnstufen (ab Waldbrandwarnstufe II) bestehen,
entsprechend zu berücksichtigen sind

- 15 m zu Öffnungen in Gebäudewänden, zu Gebäuden mit
weicher Überdachung sowie zu Gebäuden mit brennbaren
Außenverkleidungen und

- 5 m zur Grundstücksgrenze

6. Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter möglichst
geringer Rauchentwicklung verbrennen.

7. Die Verbrennungsstellen auf bewachsenem Boden sind mit
Schutzstreifen zu umgeben und nach Abschluss ausreichend
mit Erde abzudecken oder mit Wasser zu löschen.

8. Die Verbrennungsstellen sind zu beaufsichtigen, bis Flammen
und Glut erloschen sind. Eine Nachkontrolle ist zu gewähr- lei-
sten.

9. Ordnungswidrig im Sinne der PflanzAbfV i.V.m. dem Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig entgegen den oben genannten Hinweisen
andere Stoffe mit verbrennt, die Mindestabstände nicht ein-
hält, die Verbrennungsstellen nicht entsprechend behandelt
und der Anzeigepflicht nicht nachkommt.

Sonneberg, den 10. September 2008

Zitzmann
Die Landrätin

Hinweis:

Anstelle der Beseitigung durch Verbrennen von unbelastetem
Baum- und Strauchschnitt sollte der Verwertung, z. B. durch
Schreddern zur Gewinnung von Mulch- und Kompostiermaterial,
der Vorrang gegeben werden.

Im Landkreis werden flächendeckend Annahmestellen auf den
Wertstoffhöfen, Kompostieranlagen und Grünabfall-Annahme-
stellen eingerichtet. Dort können die Bürgerinnen und Bürger
ihre Grünabfälle ohne zusätzliche Kosten entsorgen. 

Die Öffnungszeiten können der Broschüre „Abfuhrtermine 2008“
entnommen bzw. bei den Stadt- und Gemeindeverwaltungen
erfragt werden.

Wo erhalte ich die nötigen Sammlungsunterlagen?

Die Sammellisten und Ausweise erhalten Sie bei Ihrer Stadt- bzw.
Gemeindeverwaltung oder auf Anfrage direkt bei uns (Adresse
siehe unten).

Was muss ich während der Sammlung beachten?

Wenn Sie für den Volksbund sammeln, denken Sie bitte daran,

1. den Personalausweis und den Sammelausweis mitzunehmen,

2. jede Spende in die nummerierte Liste einzutragen, wobei der
Name fehlen kann, sofern der Spender nicht genannt sein will,

3. jeden Haushalt zu besuchen,

4. Listen und Ausweise nach Beendigung der Sammlung an die
ausgebende Stelle zurück zu geben, da die Listen zur Prüfung
des Sammlungsergebnisses vollständig vorgelegt werden
müssen (deshalb auch unbenutzte Listen zurück geben).

Was erhalte ich als Sammler für meine Mühe?

Als Aufwandsentschädigung erhält jeder Sammler auf Wunsch
10 % seines erreichten Sammlungsergebnisses. Besonders
engagierte Sammler erhalten eine Urkunde und ein Werbe-
geschenk.

Wo kann ich mich bei Rückfragen hinwenden?

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
Landesverband Thüringen
Bahnhofstraße 4a, 99084 Erfurt
Telefon: 03 61/6 44 21 75
Telefax: 03 61/6 44 21 74
E-Mail: thueringen@volksbund.de


